
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
Installationsbetrieb Sandro Töpel

Ortsstraße 13, 07819 Tömmelsdorf
Telefon: +49(0)36482 31105

Email: s.toepel@gmx.de

§ 1 Geltung der Bedingungen

(1) Unsere Lieferungen, Leistungen einschließlich beratenden Leistungen sowie 
Angebote erfolgen auf Grund dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen. Diese 
gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Gegenbestätigungen des Kunden unter 
Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen sind unwirksam.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und unseren Kunden zwecks Ausführung 
eines Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen. Zur Wahrung der 
schriftlichen Form genügt, sowie nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, die 
telekommunikative Übermittlung, insbesondere auch die Übermittlung per Fax oder 
Email.

(3) Abweichende Bedingungen des Kunden, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich 
anerkannt werden, erlangen keine Gültigkeit. Ebenso bedürfen von diesen 
Bedingungen abweichende Vereinbarungen unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Bestätigung.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich und erfolgen insbesondere 
unter dem Vorbehalt der Lieferungsmöglichkeit. Annahmeerklärungen und 
sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder 
fernschriftlichen Bestätigung. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche 
Auftragsbestätigung oder durch Ausführung der Bestellung oder des Auftrages 
zustande.

(2) Die in unseren Katalogen, Prospekten wie auch in den zu den Angeboten 
beigefügten Unterlagen, insbesondere Abbildungen und Zeichnungen, gemachten 
Gewichts- und Maßangaben oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, 
wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

(3) Die jeweils abgeschlossenen Verträge verstehen sich vorbehaltlich unserer 
richtigen, rechtzeitigen und vollständigen Belieferung mit zur Auftragsbearbeitung 
nötigen Hilfsmitteln durch unseren Kunden. Dazu gehören Abklärung aller 
technischen Fragen, den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden zu 
liefernden Unterlagen, erforderliche Genehmigungen und Freigabe, insbesondere 
von Plänen sowie sonstigen Verpflichtungen die seitens des Kunden einzuhalten 
sind.

§ 3 Preise

(1) Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer soweit nicht anders angegeben.

(2) Soweit nicht anders angegeben, sind wir an die in unserem Angebot enthaltenen 
Preise acht Kalenderwochen ab Angebotsdatum gebunden. Danach behalten wir 
uns Preisänderungen vor, solange nicht der Liefervertrag wirksam zustande 
gekommen ist. Maßgebend sind dann die in unserer Auftragsbestätigung 
genannten Preise zuzüglich der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.



(3) Bei Kostensteigerung durch Materialpreis- und/oder Lohnerhöhungen behalten wir 
uns vor, den zum Zeitpunkt der Lieferung maßgeblichen Preis zu berechnen, falls 
die Fertigstellung auf Veranlassung des Kunden später als sechs Monate nach dem
bestätigten Datum erfolgt und die Preisanpassung unter Berücksichtigung unserer 
Interessen für den Kunden zumutbar ist.

(4) Für alle Bestellungen aufgrund von Katalogen, Prospekten und Preislisten gelten, 
soweit nicht schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, die Preise, die in 
der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste aufgeführt sind.

§ 4 Zahlungsbedingungen

(1) Soweit nicht schriftlich anders vereinbart, sind unsere Rechnungen zu 100% netto 
(ohne Abzug) innerhalb von 7 Kalendertagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung 
fällig.

(2) Zahlungen sind frei Zahlstelle zu leisten. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der 
Zahlung ist der Eingang bei uns (Wertstellung auf unserem Bankkonto).

(3) Der Kunde ist zu Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn 
Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn
die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind. 
Unternehmer können gegenüber unseren Ansprüchen ein Zurückbehaltungsrecht 
nur geltend machen, wenn der ihnen zustehende Anspruch unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. Dies gilt auch für das unternehmerische 
Zurückbehaltungsrecht aus den §§ 369 bis 372 HGB.

(4) Wir sind berechtigt, auch trotz anders lautender Bestimmung des Kunden, 
Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und werden dem 
Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und
Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, 
dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 

(5) Wir können Forderungen gegen den Kunden jederzeit abtreten. Der Kunde kann 
seinerseits Ansprüche aus diesem Vertrag nicht an Dritte übertragen, es sei denn, 
wir erteilen eine schriftliche Genehmigung. 

(6) Im Falle des Verzugs sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem 
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu verlangen. Die Geltendmachung eines 
weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

(7) Wenn der Kunde mit mehr als zwei aufeinanderfolgenden Raten ganz oder 
teilweise in Verzug ist, wenn uns Umstände bekannt werden, die die 
Kreditwürdigkeit unseres Kunden in Frage stellen, insbesondere ein Scheck nicht 
eingelöst wird oder der Kunde seine Zahlungen einstellt, oder wenn uns andere 
Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen 
oder über ihn ein vorläufiges Insolvenzverfahren oder ein Insolvenzverfahren 
eröffnet worden ist, sind wir berechtigt, seine gesamte Forderung aus dem 
jeweiligen Vertrag ohne Rücksicht auf die Laufzeit hereingenommener und noch 
nicht fälliger Wechsel sofort zu Zahlung fällig zu stellen. Außerdem sind wir dann 
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorkasse oder 
Sicherheitsleistung auszuführen. Werden Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistungen auch nach Setzung einer angemessenen Frist nicht erbracht, 
so sind wir berechtigt, vom Vertrag im Hinblick auf noch nicht ausgeführte 
Leistungen zurückzutreten und darüber hinaus von den gesetzlichen Möglichkeiten 
Gebrauch zu machen. Dann erlöschen alle Ansprüche des Kunden in Bezug auf die
noch nicht ausgeführten Lieferungen.

§ 5 Liefer- und Leistungszeit



(1) Lieferfristen, -termine und -zeiten, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart 
werden können, bedürfen der Schriftform. Die Einhaltung der Liefer- und 
Leistungsverpflichtungen durch uns setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung aller Verpflichtungen unseres Kunden voraus.

(2) Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor 
vollständiger Beibringung aller in § 2 Ziffer 3 genannten Hilfsmittel sowie nicht vor 
der Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Werden diese 
Voraussetzungen nicht erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt 
nicht, wenn wir die Verzögerung zu vertreten haben.

(3) Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt z. B. Mobilmachung, Krieg, 
Aufruhr oder auf ähnliche Ereignisse z. B. Streik, Aussperrung zurückzuführen, 
verlängern sich die Fristen angemessen.

(4) Der Kunde ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist
zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt 
oder auf Lieferung besteht.

(5) Wird die Lieferung auf Wunsch des Kunden um mehr als einen Monat nach Anzeige
der Lieferbereitschaft verzögert, kann dem Kunden für jeden angefangenen Monat 
Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises der Gegenstände der Lieferungen, 
höchstens jedoch insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder 
niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragspatnern unbenommen. Die Fälligkeit der
vom Kunden zu leistenden Zahlungen wird durch eine solche Verzögerung der 
Lieferung nicht hinausgeschoben.

(6) Grundsätzlich haften wir für Schäden aus Verzug der Lieferung nur bis zu einem 
Betrag von 5% des Werts der Lieferung. Darüber hinausgehende Ansprüche sind, 
sofern der Verzug nicht auf zumindest auf grober Fahrlässigkeit unsererseits 
beruht, ausgeschlossen. Unsere grobe Fahrlässigkeit ist vom Kunden schlüssig und
schriftlich nachzuweisen.

§ 6 Versand, Gefahrenübergang und Annahme

(1) Wir bestimmen den Spediteur oder Frachtführer oder die sonstige 
Beförderungsperson. Die Gefahr geht auf unseren Kunden über, sobald die 
Sendung an den Frachtführer übergeben wurde oder sie zwecks Versendung 
unseren Firmenstandort verlassen hat, auch wenn frachtfrei geliefert wird. Dies gilt 
auch, wenn und soweit der Versand mit unseren eigenen Transportmitteln erfolgt. 

(2) Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung 
oder Montage, die Übernahme am Ort der Aufstellung/Montage oder der 
Probebetrieb aus vom Kunden zu vertretenen Gründen verzögert wird oder der 
Kunde aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr 
ungeachtet der Verzögerung auf den Kunden über.

(3) Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, 
vom Kunden entgegenzunehmen. 

(4) Wir sind zur Teillieferung und Teilleistung jederzeit berechtigt. Der Kunde ist 
verpflichtet, auch Teillieferungen und Teilleistungen anzunehmen.

§ 7 Aufstellung und Montage

(1) Der Kunde hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen: 
a) Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse, 
Heizung und Beleuchtung sowie branchenfremde Nebenarbeiten; 
b) bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, 
Materialien, Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, trockene und 



verschließbare Räume und den Umständen angemessener sanitärer Anlagen.
(2) Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen Angaben über die 

Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen 
sowie die erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu 
stellen.

(3) Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die Aufnahme der 
Arbeiten erforderlichen Beistellungen und Gegenstände an der Aufstellungs- oder 
Montagestelle befinden und alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaues so weit 
fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder Montage vereinbarungsgemäß 
begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. 

(4) Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht vom 
Lieferer zu vertretene Umstände, so hat der Besteller in angemessenem Umfang 
die Kosten für Wartezeit und zusätzlich erforderliche Reisen des Lieferers oder des 
Montagepersonals zu tragen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Der 
Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, wenn wir 
Forderungen gegenüber dem Kunden in laufender Rechnung buchen 
(Kontokorrent-Vorbehalt).

(2) Der Kunde ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang 
weiter zu veräußern.

(3) Die Be- oder Verarbeitung des Liefergegenstandes erfolgt für uns. Wir erwerben 
das Eigentum an der neuen Sache; der Kunde verwahrt diese für uns.

(4) Wird der Liefergegenstand mit anderen Waren untrennbar vermischt, vermengt 
oder verbunden, so erlangen wir Miteigentum an der einheitlichen Sache zu einem 
Anteil, der dem Wert des Liefergegenstandes im Verhältnis zu dem Wert der mit 
dieser vermischten oder verbundenen Sachen im Zeitpunkt der Vermischung oder 
Vermengung entspricht.

(5) Erwerben wir in den Fällen gemäß vorstehend Ziffer 3. oder 4. neues Eigentum, so 
übertragen wir dieses bereits jetzt unter der Bedingung der vollständigen Bezahlung
unserer in vorhergehend Ziffer 1. genannten Forderungen auf den Kunden.

(6) Wird der unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Liefergegenstand wesentlicher 
Bestandteil eines Grundstücks, das im Eigentum des Kunden steht, räumt der 
Kunde uns das Recht zur Wegnahme auflösend bedingt bis zum vollständigen 
Ausgleich unserer Forderungen gemäß vorstehend Ziffer 1. ein. Die Kosten des 
Ausbaus im Falle der Wegnahme trägt der Kunde. Steht das Grundstück, dessen 
wesentlicher Bestandteil der Liefergegenstand geworden ist, nicht im Eigentum des 
Kunden, verpflichtet sich der Kunde gegenüber dem Grundstückseigentümer durch 
vertragliche Vereinbarung sicher zu stellen, dass uns ein entsprechendes 
Wegnahmerecht eingeräumt wird.

(7) Der Kunde tritt sämtliche Forderungen aus der Weiterveräußerung des 
Liefergegenstandes oder der aus diesem durch Be- oder Verarbeitung hergestellten
Ware schon jetzt an uns ab. Von den Forderungen aus der Veräußerung von 
Waren, an denen wir durch Vermischung oder Vermengung Miteigentum erworben 
hat, tritt der Kunde schon jetzt einen erstrangigen Teilbetrag, der unserem 
Miteigentumsanteil an den veräußerten Waren entspricht, an uns ab. Veräußert der 
Kunde Waren, die in unserem Eigentum oder Miteigentum stehen, zusammen mit 
anderen nicht in unserem Eigentum oder Miteigentum stehenden Waren zu einem 
Gesamtpreis, so tritt der Kunde schon jetzt einen dem Anteil des gelieferten 
Gegenstandes entsprechenden erstrangigen Teilbetrag dieser Gesamtforderung an 



uns ab. Wir nehmen die Abtretung an.
(8) Der Kunde ist unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs zur Einziehung der 

abgetretenen Forderungen aus dem Weiterverkauf ermächtigt. Er hat uns auf 
Verlangen die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen, diesen die 
Abtretung anzuzeigen und uns die Abtretungsanzeige auszuhändigen. Solange der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, werden wir die Abtretung nicht 
offen legen. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten die 
Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen des Kunden 
insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach seiner Wahl verpflichtet.

(9) Beabsichtigt der Kunde nicht den sofortigen berechtigten Wiederverkauf des 
Liefergegenstandes oder verlangen wir die Versicherung, hat der Kunde die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren auf unser Verlangen in angemessenem 
Umfang gegen die üblichen Risiken auf seine Kosten zu versichern und uns die 
Versicherungsansprüche abzutreten. Wir sind berechtigt, die Versicherungsprämien
zu Lasten des Kunden zu leisten.

(10) Treten wir wegen schuldhaften vertragswidrigen Verhaltens des Kunden vom
Vertrag zurück, so ist der Kunde verpflichtet, unter anderem die Kosten der 
Rücknahme und Verwertung des Liefergegenstandes sowie die dadurch 
anfallenden Verwaltungskosten zu tragen. Diese Kosten betragen ohne Nachweis 
10 % des Verwertungserlöses einschließlich Umsatzsteuer. Sie sind höher oder 
niedriger anzusetzen, wenn wir höhere oder der Kunde niedrigere Kosten 
nachweist. Der Erlös wird dem Kunden nach Abzug der Kosten und sonstiger mit 
dem Kaufvertrag zusammenhängender Forderungen gutgebracht.

(11) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde uns 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO 
erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Kunde uns für den entstandenen Ausfall.

(12) Im Falle des Bestehens oder Abschlusses eines Kreditvertrages unter 
Verpfändung des betrieblichen Inventars verpflichtet sich der Kunde, unsere 
Eigentumsrechte an den noch nicht vollständig bezahlten Liefergegenständen bei 
dem betreffenden Kreditinstitut zu sichern.

§ 9 Rechte unserer Kunden bei Mängeln

(1) Wir leisten für Lieferungen Gewähr nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit 
nachfolgend oder in zwischen den Vertragsparteien schriftlich getroffenen 
Vereinbarungen nichts anderes bestimmt ist. Es gilt insbesondere die allgemeine 
Haftungsbegrenzung.

(2) Die Lieferung gebrauchter beweglicher Gegenstände erfolgt unter dem Ausschluss 
jeglicher Gewährleistung. 

(3) Ansprüche und Rechte des Kunden bei Mängeln an beweglichen neu hergestellten 
Liefergegenständen und sonstigen Leistungen verjähren vorbehaltlich der 
Regelungen in nachfolgend Ziffer 4 in einem Jahr. 

(4) Die vorstehende Regelung über die Verjährungsfristen gilt nicht soweit das Gesetz 
in § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB und § 479 BGB eine längere 
Verjährungsfrist vorsieht und auch nicht für die Haftung bei Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit sowie die Haftung bei grobem Verschulden im Sinne des § 
309 Nr. 7 BGB.

(5) Im Falle der Sachmängelhaftung können wir nach unserer Wahl die gelieferte 
mangelhafte Sache durch eine mangelfreie ersetzen oder nachbessern.

(6) Bei unberechtigter Mängelrüge sind wir berechtigt die uns daraus entstandenen 
Aufwendungen und Kosten vom Kunden ersetzt zu verlangen. Die gilt insbesondere



wenn keine Gewährleistungsarbeiten vorliegen oder ein Auftrag nicht durchgeführt 
werden konnte, weil der beanstandete Fehler unter Beachtung der Regeln der 
Technik nicht festgestellt werden konnte, der Kunde den vereinbarten Termin 
schuldhaft versäumt hat oder der Auftrag während der Durchführung 
zurückgezogen wurde.

(7) Werden unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an 
dem Produkt vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien 
verwendet, die nicht dem Original entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen 
Mängeln, wenn unser Kunde eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass 
einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht wiederlegt.

(8) Ansprüche wegen Mängeln stehen nur unserem unmittelbaren Kunden zu und sind 
nicht abtretbar.

§ 10 Haftung

(1) Schadensersatzansprüche gegen uns sind unabhängig von der Art der 
Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen ausgeschlossen, soweit 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Ausgeschlossen ist auch 
eine Haftung für normale Abnutzung.

(2) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für jede Fahrlässigkeit, 
jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf 
entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen 
Dritter sowie auf sonstige mittelbare Schäden und Folgeschäden können nicht 
verlangt werden, es sei denn, ein von uns garantiertes Beschaffenheitsmerkmal 
bezweckt gerade, unseren Kunden gegen solche Schäden abzusichern.

(3) Die Haftungsbeschränkung und -ausschlüsse in den Absätzen 1 und 2 gelten nicht 
für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens unsererseits entstanden sind, 
sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche 
nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit.

(4) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungshilfen.

§ 11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigk eit

(1) Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 
uns und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Bestimmung des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

(2) Soweit unser Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlichen Sondervermögens ist, ist das für Tömmelsdorf zuständige Gericht 
ausschließlich der Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Bei Einzelfirmen bzw. 
Personengesellschaften oder Kommanditgesellschaften auf Aktien gilt diese 
Gerichtsvereinbarung auch für die Inhaber bzw. für die persönlich haftenden 
Gesellschafter.

(3) Sollte ein Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im 
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon 
die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 
Sollte eine Regelung ganz oder teilweise unwirksam sein, so werden wir uns 
gemeinsam mit dem Kunden bemühen, den mit der unwirksamen Regelung 
erstrebten wirtschaftlichen Erfolg auf andere, rechtliche zulässige Weise zu 
erreichen.


